
 
 
Kreistag  
des Schwarzwald-Baar-Kreises 

Sitzung am 10.12.2018 
 
Drucksache Nr. 174/2018 öffentlich 

 
 

Feststellung der Jahresrechnung 2017 des Schwarzwald-Baar-
Kreises 
 

Anlagen: keine   
Gäste: keine  
 

 
 

Sachverhalt: 
 
Die Verwaltung hat die Jahresrechnung für 2017 erstellt. Sie wurde vom Rechnungs-

prüfungsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises geprüft. Der Kreistag hat nach den Vor-
schriften der Gemeindeordnung, die im Bereich der Haushaltswirtschaft auch für die 
Landkreise gilt, die Jahresrechnung innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushalts-
jahres festzustellen. 

 
Das Ergebnis der Jahresrechnung hat die Verwaltung im Rechenschaftsbericht für 
das Jahr 2017 ausführlich erläutert. Wir dürfen insofern auf diesen Bericht verweisen. 

Bestandteil des Rechenschaftsberichts ist auch der gesetzlich vorgeschriebene Betei-
ligungsbericht. Über die zentralen Punkte hat die Verwaltung dem Ausschuss für 
Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit in der Sitzung am 07.05.2018 bereits berich-

tet (DS-Nr. 049/2018). 
 
Über die beabsichtigten, wesentlichen Mittelübertragungen in das Jahr 2018 wurden 

der Ausschuss für Bildung und Soziales am 23.04.2018 (DS-Nr. 046/2018), der Aus-
schuss für Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit am 07.05.2018 (DS-Nr. 049/2018) 
sowie der Ausschuss für Umwelt und Technik am 14.05.2018 (DS-Nr. 051/2018) vor-

ab informiert. 
 
Der Ausschuss für Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit hat in seiner Sitzung am 
03.12.2018 über die Jahresrechnung 2017 beraten. Über das Ergebnis wird in der 

Sitzung mündlich berichtet.  
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
a) Das Ergebnis der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2017 wird wie folgt fest-

gestellt: 
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Verwaltungs- Vermögens- Gesamt-
haushalt haushalt haushalt

1. Soll-Einnahmen 282.136.572,40 27.569.635,79 309.706.208,19
2. Neue Haushaltseinnahmereste 0,00 0,00 0,00
3. Zwischensumme 282.136.572,40 27.569.635,79 309.706.208,19
4. Ab: Haushaltseinnahmereste Vj. 0,00 1.856.000,00 1.856.000,00
5. Bereinigte Soll-Einnahmen 282.136.572,40 25.713.635,79 307.850.208,19

6. Soll-Ausgaben 283.464.372,40 41.856.535,79 325.320.908,19
7. Neue Haushaltsausgabereste 0,00 0,00 0,00
8. Zwischensumme 283.464.372,40 41.856.535,79 325.320.908,19
9. Ab: Haushaltsausgabereste Vj. 1.327.800,00 16.142.900,00 17.470.700,00

10. Bereinigte Soll-Ausgaben 282.136.572,40 25.713.635,79 307.850.208,19

11. Differenz 10 ./. 5 (Fehlbetrag) 0,00 0,00 0,00

Nachrichtlich

12. Abgänge an   
12. 1 Haushaltseinnahmereste 0,00 0,00 0,00
12. 2 Haushaltsausgabereste 0,00 0,00 0,00
13. Überschuss nach § 41 GemHVO 0,00 1.618.018,17 1.618.018,17
14. Fehlbetrag 0,00 0,00 0,00

 
b) Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden, soweit noch nicht gesche-

hen, genehmigt. 
 

c) Haushaltsreste werden im Haushaltsjahr 2017 nicht gebildet. 
 
d) Die Vermögensrechnung wird festgestellt in Aktiva und Passiva mit 

239.565.510,85 €. 
 
e) Der Beteiligungsbericht wird zur Kenntnis genommen. 
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